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ASFINAG ILF /  PS Erstelldatum: 18.08.2015 

Sicherheitsstatus: für den internen Gebrauch Geschäftszahl: - 

 

 

B e s pr ec h u n gsp r ot o k o l l  
 

S10 Nord: Abstimmung Nebenwege 
 Betreff 

RAINBACH i. M., Gemeindeamt 18.08.2015 09:30 – 11:30 Uhr 

 Ort Datum Uhrzeit 

Siehe Teilnehmerliste 

 Teilnehmer 

 

 Verhindert 

 

 In Kopie an 

 

Besprechungspunkte Verantwortlich Termin 

1. Allgemeines 

Die Besprechung wird als erste Abstimmung der erforderlichen 
Nebenwegebeziehungen im Zuge der Planungen zur S10 Nord 
abgehalten. 

Teilnehmer: Planungsteam ASFINAG, Vertreter aus Gemeinde, 
Tourismus, Landwirtschaft, Reitverein, Jägerschaft 

 

Seitens der betroffenen Landwirte wurden durch den Ortsbau-
ernobmann Forderungen der Landwirtschaft im Zuge des Baus 
der S10 Nord eingebracht (siehe Anlage). 

 

2. Wegenetz Nebenwege im Zuge der S10 Nord 

Begleitwege im Zuge des Baus der S10 Nord werden grund-
sätzlich von der ASFINAG errichtet und gehen nach Fertigstel-
lung in die Erhaltung der Gemeinde über (inkl. sämtlicher Be-
nützungsrechte). 

 

Die Wegebeziehungen in den Waldbereichen werden noch ge-
sondert mit den jeweiligen Waldbesitzern abgestimmt. Grund-
sätzlich wird in Waldbereichen entlang der Trasse ein 4m breiter 
Rodungsstreifen als Begleitweg (Schotteraufbau) freigehalten. 

 

Allgemeine techn. Richtlinien für die Ausführung der Nebenwe-
ge: 

 Beidseits der Trasse wird in Waldbereichen ein Ro-
dungsstreifen (Begleitweg) von + 4m ab der theoreti-
schen Grundgrenze vorgesehen. 

 Wirtschaftswege werden grundsätzlich mit einer Breite 
von 3,5m + 0,5m Seitenstreifen ausgeführt. 

 Wirtschaftswege werden ab einer Steigung von ca. 6% 
befestigt hergestellt (asphaltiert). 
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 Für Loipen wird grundsätzlich ein Grünstreifen von 4m 
vorgesehen 

 Unterführungen werden grundsätzlich mit einer lichten 
Weite von 8m gesamt (Wirtschaftsweg + Loipe) ausge-
führt. 

 Überführungen werden mit einer Breite von 10m gesamt 
(Wirtschaftsweg + Loipe) ausgeführt. 

 

3. Wegenetzführung Nebenwege 

Vorgesehene Wegverbindungen (beginnend der Trasse entlang 
von Süden Richtung Norden): 

 

 Derzeit ist durch die neue KV Anlage (ASt Freistadt 
Nord) die Radwegverbindung Richtung Freistadt abge-
schnitten. 

Die Unterführung im Bereich des Durchlasses (ca. km 
22+300) ist als Wegverbindung für Radfahrer, Loipe 
(Grünstreifen für Loipenpräparierung) und für das landw. 
Wegenetz unbedingt erforderlich.  

Zur Abschirmung der Trasse Richtung Vierzehn wird in 
diesem Bereich voraussichtlich eine Geländemodellie-
rung hergestellt. 

 

 Ob eine Querung im Bereich des südlichen Tunnelpor-
tals zur Erschließung des Waldbereichs erforderlich ist, 
wird noch im Detail mit den Grundeigentümern abge-
stimmt. 

 

 Im Bereich der offenen Trassenführung nördlich des 
Tunnels Vierzehn wird beidseits der Trasse ein Begleit-
weg errichtet. Die bestehenden Wegverbindungen im 
Bereich bis zum Mühlweg (Wirtschaftswege, Wanderwe-
ge, Loipen, etc.) sind neu zu organisieren. Eine Querung 
der Trasse ist bei der Überführung des Mühlweges (ca. 
km 25+200) möglich. Der derzeit vorhandene Weg wird 
zukünftig als Güterweg ausgeführt. 

Um mögliche Umfahrten zu vermeiden ist in diesem Be-
reich die Zerschneidung der Grundbesitze durch die 
Trasse noch im Detail zu klären. 

 

 Im Bereich der Brücke über den Grottenbach besteht ei-
ne weitere Möglichkeit zur Querung der Trasse. Diese ist 
als Reitweg von hoher Bedeutung und somit als Que-
rungsmöglichkeit für Reiter auszubauen. 

 

 Im Bereich der HASt Rainbach West wird eine attraktive 
Wegverbindung für die Freizeit/Erholungsnutzung her-
gestellt (wird derzeit noch im Detail ausgearbeitet). 

 

 Im Bereich zw. der HASt Rainbach West und der HASt 
Rainbach Nord werden beidseits der Trasse Begleitwe-
ge bis zur Überführung der L1484 Hörschläger Straße 
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errichtet. 

 

 Im Bereich zw. HASt Freistadt West und der Überfüh-
rung der L1484 Hörschläger Straße ist eine weitere Que-
rungsmöglichkeit als Verbindung der Wirtschaftswege 
für die landwirtschaftliche Erschließung unbedingt erfor-
derlich! (ev. Wirtschaftsweg + Loipe + Wanderweg). Das 
Flurbereinigungsverfahren welches östlich der Trasse 
derzeit durchgeführt wird, soll nach Möglichkeit in den 
Bereich zw. HASt Rainbach West und der HASt Rain-
bach Nord erweitert werden. 

 

 Die Überführung der Pferdeeisenbahn im Bereich der 
L1484 darf nicht verunmöglicht werden (Weiterführung 
der Pferdeeisenbahn). 

 

 Eine Wildquerung im Bereich zw. der HASt Rainbach 
West und der HASt Rainbach Nord ist grundsätzlich 
nicht erforderlich (Überregionaler Wildkorridor verläuft 
weiter nördlich). 

 

Bgm. Stockinger fordert zusammenfassend die Umsetzung der 
heute besprochenen Maßnahmen und tritt vehement für eine 
Unterflurtrasse im Bereich der Kranklau ein, um den bestmögli-
chen Schutz für die dort wohnenden Bürger zu erreichen. 

 

4. Weitere Vorgehensweise 

 

 Einarbeitung der Optimierungen durch das Projektteam 

 Vorstellung der Wegebeziehungen in der Arbeitsgruppe 
am 15.10.2015 

 Einzelgespräche mit den Grundeigentümern ab Ende 
2015 

 

  

 

Anlagen:  • Teilnehmerliste 

• Forderungen betroffener Landwirte 

 






